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Der Wechsel vom Leistungs- 
zum Beitragsprimat 

Der Trend vom Systemwechsel in der Pensionskassenlandschaft weg vom 
Leistungs- hin zum Beitragsprimat schreitet unausweichlich voran. Eine Vielzahl 
von öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen beschäftigt sich mit dem Pri-
matswechsel oder hat diesen bereits beschlossen. Dies betrifft eine grosse Anzahl 
Mitarbeiter von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Institutionen 
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• Prämienbefreiung bei Arbeitsunfä-
higkeit

Der Sparbeitrag wird dazu verwendet,
das Alterskapital aufzubauen um damit
die Altersrente nach der Pensionierung
zu finanzieren. 
Der vorliegende Beitrag fokussiert sich
auf die grundsätzlichen Unterschiede
der beiden Primate. Ein besonderes Au-
genmerk zielt auf die Auswirkungen des
jeweiligen Primats auf die Altersrenten.
Denn die Risikoleistungen können so-
wohl im Leistungs- als auch im Bei-
tragsprimat jeweils in Prozenten des
versicherten Lohnes festgelegt werden.

Fixe Leistungen 
im Leistungsprimat
Das wesentliche Merkmal des Leis-
tungsprimats basiert darauf, dass die
versicherten Leistungen fix in Prozenten
des versicherten Lohnes berechnet wer-
den. Die Leistungen (Risikoleistungen
und Altersrente) können beispielsweise
mit 55% des versicherten Lohnes fest-
gelegt und garantiert werden. Diese Re-
gelung ist für die Versicherten einfach
und gut nachvollziehbar. Die Versicher-
ten kennen die zu erwartende, verbind-
liche Altersrente. Die Beiträge werden
von den vertraglich vereinbarten Leis-
tungen ausgehend berechnet. Dies un-
abhängig vom Alter der versicherten
Person. Hier existiert eine sehr starke
Solidarität zwischen Jung und Alt. Die
junge Generation partizipiert über-
durchschnittlich an der Finanzierung der
Altersleistungen der älteren. Die ältere
Generation zahlt insbesondere in der
Endphase von der Pensionierung einen
zu tiefen Beitrag. 
Komplexer ist die Kalkulierbarkeit der
Finanzierung bei Lohnerhöhungen. Da
die Leistungen vom versicherten Lohn
abhängig sind, entsteht bei einer Ge-
haltserhöhung mathematisch gesehen
eine Lücke. Denn zur Finanzierung der
daraus resultierenden, höheren Alters-
rente braucht es ein grösseres Kapital.
Dieser Fehlbetrag muss dann mit Nach-
zahlungen kompensiert werden. Die
Nachzahlungen werden vom Arbeitge-

Leistungskomponente 
eines Pensionskasse-Vorsorgeplans
Der grösste Teil aller Mitarbeitenden der
öffentlichen Hand ist mit Vorsorgeplä-
nen versichert, welche deutlich höhere
Leistungen beinhalten als die gesetzli-
che Minimallösung im Rahmen des BVG
vorsieht. Bei den übersteigenden Leis-
tungen spricht man von «BVG-Überob-
ligatorium». Der Gesamtbeitrag an die
Pensionskasse setzt sich im Wesentli-
chen aus Sparbeiträgen, Risikoprämie
und Verwaltungskosten zusammen. Wo-
bei der Sparbeitrag den grössten Anteil
ausmacht. Die Aufteilung der Gesamt-
kosten auf Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer/innen wird unterschiedlich gelebt. 
Im Rahmen der überobligatorischen
Komponenten werden in aller Regel ins-
besondere die Risikoleistungen in Pro-
zenten des versicherten Lohnes defi-
niert. Die Risikoversicherung beinhaltet
die nachstehenden Leistungen:
• Invalidenrente
• Hinterlassenenrenten (Ehegatten-,

Lebenspartner-, und Waisenrenten)

Die Auswirkungen des Systemwechsels
können insbesondere für die ältere
 Generation weitreichend sein. Die Defi-
nition einer gerechten und fairen Besitz-
standsgarantie sowie deren finanziellen
Tragbarkeit stellen die betroffenen Insti-
tutionen vor grosse Herausforderun-
gen. Es drängt sich eine vertiefte und
minutiöse Analyse der aktuellen Vorsor-
gelösung sowie der Auswirkungen
 einer Primatsumstellung auf den kon-
kreten Fall auf. In der Praxis erweisen
sich Pensionskassenvergleiche als um-
fangreich und entsprechend aufwendig.

Ungebrochener Trend 
zum Beitragsprimat 
Eine Auswertung in der interaktiven Da-
tenbank des Bundesamts für Statistik
zeigt folgende Entwicklung: Von den
2191 in der Schweiz im Jahr 2011 existie-
renden Vorsorgeeinrichtungen wenden
bereits ca. 94% aller Kassen das Bei-
tragsprimat und nur noch ca. 6% das
Leistungsprimat an. Im Vergleich waren
im Jahr 2004 noch ca. 88% im Beitrags-
primat und 12% im Leistungsprimat
 versichert. Gemessen an der Anzahl Ver-
sicherten werden ca. 91% im Beitragspri-
mat und ca. nur noch 9% im Leistungs-
primat geführt. Viele Gemeinden und öf-
fentlich-rechtliche Institutionen sind an
kantonalen, regionalen oder Gemein-
schaftsstiftungen angeschlossen. Der
grösste Teil der noch im Leistungsprimat
versicherten Personen wird in Kassen des
öffentlichen Rechts versichert. Vor zehn
Jahren betrug der Anteil der im Leis-
tungsprimat versicherten Personen 17%. 
Die auf Bundesebene per 1. Januar 2012
in Kraft getretene Revision des Bundes-
gesetzes über die berufliche Alters-, Hin-
terlassenen- und Invalidenvorsorge
(BVG) mit der Neuregelung der Finanzie-
rung von Vorsorgeeinrichtungen öffent-
lich-rechtlicher Körperschaften zwingt
die Stiftungen dazu, entsprechende
Massnahmen umzusetzen. Diese Ent-
wicklung zeigt klar auf, dass das Leis-
tungsprimat als Vorsorgesystem in Zu-
kunft eine immer kleinere Rolle spielen
wird. 

Der Wechsel vom Leistungs-
zum Beitragsprimat
Der Trend vom Systemwechsel in der Pensionskassenlandschaft weg vom Leistungs- hin zum 
Beitragsprimat schreitet unausweichlich voran. Eine Vielzahl von öffentlich-rechtlichen Vorsorge-
einrichtungen beschäftigt sich mit dem Primatswechsel oder hat diesen bereits beschlossen. 
Dies betrifft eine grosse Anzahl Mitarbeiter von Gemeinden und öffentlich-rechtlichen Institutionen.

Von einem Primatwechsel sind besonders
die älteren Mitarbeiter betroffen.
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ber sowie von den Versicherten geleistet.
Aus diesem Grund ist die Finanzierung
des Leistungsprimats schwer budge-
tierbar und verursacht zum Teil erhebli-
che Kosten. Die Vorsorgestiftung garan-
tiert die versprochene Altersrente. Dies
unabhängig davon, wie sich die Finanz-
märkte und die demografischen Struk-
turen entwickeln. Das Anlagerisiko wird
von der Vorsorgestiftung getragen. Wird
das Risiko für die Vorsorgestiftung zu
gross, und führt dies zu einer Unterde-
ckung, können die Beiträge erhöht oder
die Leistungen reduziert werden. Zu-
dem ist die Verwaltung des Leistungs-
primats sehr komplex und mit hohen
Kosten verbunden. 

Im Beitragsprimat 
entscheidet der Sparbeitrag
Anders als im Leistungsprimat definie-
ren die Sparbeiträge die Altersleistun-
gen und dies ausgehend vom angesam-
melten Kapital. Die Altersrente ist das
Resultat der Multiplikation des aus dem
individuell angesparten und verzinsten
Alterskapital mit dem Umwandlungs-
satz. Hier spielt die Höhe des Sparbei-
trags, des Zinssatzes sowie des Um-
wandlungssatzes eine zentrale Rolle.
Die zu erwartende Altersrente ist somit
von diversen Faktoren abhängig und an
sich nicht garantiert. Die Höhe der Spar-

beiträge wird  nach Alter definiert und
abgestuft (Alter 25, 35, 45, 55). Wobei
der Sparbeitrag in Prozenten des versi-
cherten Lohnes mit dem Alter deutlich
zunimmt. Versicherte ab Alter 25 leisten
einen deutlich tieferen Sparbeitrag als
die älteren Generationen. Die höheren
Sparbeiträge insbesondere ab Alter 55
leisten einen signifikanten Beitrag an
die Anhäufung des Vorsorgekapitals im
Pensionierungsalter. Bei Lohnerhöhun-
gen bleibt der prozentuelle Beitrag un-
verändert. Die Leistung von Nachzah-
lungen fällt komplett weg. Will die versi-
cherte Person die Altersrente aufbes-
sern, so kann diese freiwillig einen
privat finanzierten Einkauf im Rahmen
der gesetzlichen Rahmenbedingungen
leisten. Damit wird die Angleichung der
Altersrente aufgrund des höheren Loh-
nes Sache der versicherten Person. Für
den Arbeitgeber bleibt das Beitragspri-
mat damit budgetierbar und kosten-
günstiger. Die Entwicklung der Finanz-
märkte sowie der Lebenserwartung 
beeinflussen im grossen Ausmass die
Berechnung der Altersrenten. Das Anla-
gerisiko wird im Endeffekt auf die Versi-
cherten übertragen. Die Vorsorgekasse
kann das Langlebigkeitsrisiko mit der
Festlegung des Umwandlungssatzes
steuern. Nach Beginn der Auszahlung
der Altersrente bleibt diese unverändert

und die Vorsorgestiftung übernimmt
das Langlebigkeitsrisiko.
Die Vorsorgepläne im Beitragsprimat
können flexibler und individueller auf
die Bedürfnisse der jeweiligen Institu-
tionen zugeschnitten werden. Steht die
Vorsorgestiftung in einer Unterdeckung,
können die Beiträge erhöht, die Verzin-
sung reduziert und der Umwandlungs-
satz gesenkt werden. Damit kann eine
Kasse schneller als im Leistungsprimat
reagieren. Schliesslich ist das Beitrags-
primat transparenter, kalkulierbarer
und einfacher in der Verwaltung. Das
System ist verständlicher. Zudem ha-
ben sich viele Kassen wie oben skizziert
vom Leistungsprimat verabschiedet
und bieten nur noch das Beitragspri-
matmodell an.

Besitzstand beim Primatswechsel 
als grosse Herausforderung
Aufgrund der Umstellung von der kol-
lektiven (Leistungsprimat) zur individu-
ellen (Beitragsprimat) Finanzierung,
führt dies bei älteren Versicherten zu ei-
ner Finanzierungslücke. Will heissen,
dass die Altersrente bei einem Primats-
wechsel tiefer ausfällt. Ältere noch ak-
tive Versicherte können bei einer Pri-
matsumstellung aufgrund der nur noch
relativ kurzen Sparzeit bis zur Pensio-
nierung nicht das ursprüngliche Leis-
tungsziel erreichen. Die Beiträge der
letzten zehn Jahren vor der Pensionierung
können das fehlende Alterskapital im
Beitragsprimat nicht wettmachen. Auch
die Ausschöpfung der maximalen Spar-
beitragsmöglichkeiten im Beitragspri-
mat erweist sich als ungenügend. Diese
Lücke kann in aller Regel einzig mit ei-
nem Einkauf in die Pensionskasse ganz
oder teilweise geschlossen werden.
Hier kommt eine Besitzstandregelung
ins Spiel. Wenn eine Vorsorgestiftung
der gesamte Bestand vom Leistungs-
ins Beitragsprimat überführt, werden
die Rahmenbedingungen des Besitz-
standes sowie die Übergangsbestim-
mungen auf Stufe Vorsorgekasse defi-
niert. In den meisten Fällen übernimmt
die Vorsorgestiftung die Umstellungs-
kosten sowie die Einbussen bei den
Leistungen. Wenn eine Vorsorgestiftung
beide Modelle führt, wird die Festle-
gung sowie Übernahme der Über-
gangsbestimmungen Sache des Vorsor-
geanschlusses bzw. des Arbeitgebers
und der Arbeitnehmenden. Die Defini-
tion einer solchen Regelung ist eine
Frage der Fairness sowie Gleichbehand-
lung aller Versicherten. Ferner spielen
die finanziellen Möglichkeiten der be-
troffenen Institution eine ausschlagge-
bende Rolle. Hier gehen die Meinungen
über die Definition und Wahrnehmung

Die Zahlen zeigen, dass bei den Vorsorgeeinrichtungen der Trend klar vom Leistungs- zum
Beitragsprimat geht. Quelle: Bundesamt für Statistik
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Dabei ist es unerlässlich, eine minutiöse
Analyse der aktuellen Situation vor -
zunehmen. Dazu gehören die Prüfung
des aktuellen Versicherungsbestandes,
des Vorsorgeplanes, der Stiftungsregle-
mente und die konkreten Auswirkungen
der vollzogenen oder geplanten Sanie-
rungsmassnahmen für das Personal. Je
nach Situation ist man gezwungener-
massen verdammt, im «goldigen Käfig»
zu bleiben und innerhalb der bisherigen
Vorsorgeeinrichtungen nach Ausgleichs-
und Gestaltungsmöglichkeiten im Bei-
tragsprimat zu suchen. Hier wird an den
Parametern geschraubt, bis das Resultat
für die Versicherten ähnlich aussieht en
wie im Leistungsprimat. Der Fehlbetrag
bei der älteren Generation kann wie be-
reits ausgeführt aber nur mit Zusatzein-
lagen ausgeglichen werden.
Kommt keine Teilliquidation zum Tra-
gen, steht Gemeinden und öffentlich-
rechtlichen Institutionen ein grosser
Pensionskassenmarkt zur Verfügung.
Der Vergleich mit anderen Vorsorgeein-
richtungen führt aufgrund unzähliger
Marktvergleiche zu grossen Unterschie-
den. Vergleichen lohnt sich immer. Zu
beachten ist, dass nicht nur die einge-
sparten Kosten zu vergleichen sind. An-
dere Parameter wie der Deckungsgrad
oder die Deckungsgradgarantie, die Ver-

zinsung des überobligatorischen Kapi-
tals, die Höhe des Umwandlungssatzes
und viele andere dürfen nicht ausser
Acht gelassen werden. 
Der Einbezug des Personals sowie die of-
fene und transparente Information und
Kommunikation während des Entschei-
dungsprozesses erweist sich als sehr
sinnvoll und zentral. 

Umfassende und individuelle Analyse
bildet die Grundlage 
Das aktuelle Umfeld zwingt Gemeinden
und öffentlich-rechtliche Institutionen,
sich mit vielen Fragen der beruflichen
Vorsorge auseinanderzusetzen. Eine um-
fassende, individuelle Analyse bildet die
Grundlage zur Planumgestaltung inner-
halb der bisherigen Pensionskasse und
zur Prüfung allfälliger Alternativen. Damit
keine Überraschungen zum Vorschein
kommen und keine Fehlentscheidungen
getroffen werden, sollte eine erfahrene
und fachlich qualifizierte Stelle mit der
nötigen Expertise herangezogen werden. 

Jose M. Arnaiz, Geschäftsführer der
Trees AG Risikoberatung und Versiche-
rungsservices. Die Trees AG ist seit 1970
der offizielle Versicherungsberatungs-
dienst des Schweizerischen Gemeinde-
verbandes.

der Gerechtigkeit aber weit auseinander.
Auch das Resultat einer Besitzstandrege-
lung fällt von Institution zu Institution an-
ders aus. Vor allem die finanziellen Res-
sourcen der betroffenen Gemeinde oder
Institution begrenzen den Rahmen und
die Möglichkeiten einer vollumfänglichen
Kompensation. Die Definition und Festle-
gung einer tragbaren und für alle Betrof-
fenen gangbaren Besitzstandregelung
stellt eine grosse Herausforderung dar.

Analyse der aktuellen Lösung 
und Prüfung von Alternativen
Der Primatswechsel zwingt Gemeinden
und öffentliche Institutionen, sich mit
dem  Thema zu beschäftigen und nach Lö-
sungen zu suchen. Die Tatsache, dass
viele Kassen sich weiterhin in einer Un-
terdeckung befinden, führt zu einer zu-
sätzlichen, finanziellen Hürde. Je nach
Grösse des Anschlussvertrages und der
reglementarischen Bestimmungen der
jeweiligen Pensionskasse führt eine
Neupositionierung zu einer Teilliquida-
tion. Die vorhandene Unterdeckung per
Stichtag 31. Dezember muss demnach
vom Arbeitgeber ausfinanziert werden.
Je nach Unterdeckungsgrad und Höhe
der vorhandenen Altersguthaben kann
die Ausfinanzierung einen grossen Be-
trag ausmachen. 


